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BAUAUFSICHTSAMT 
Bauleitplanung 
 

Dienstgebäude 
37308 Heilbad Heiligenstadt 

Leinegasse 11 

Zimmer 2.13 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in 
Frau Weiß 

 
Erreichbarkeit 
Telefon: 03606 650-6351 

Telefax: 03606 650-9085 

 

bauaufsichtsamt@kreis-eic.de* 

 

Geschäftszeichen 
63.51101.001/2023-635000126 

 
Sprechzeiten 
Montag, Dienstag, Freitag 
08:30 Uhr – 12:00 Uhr  
Donnerstag 
08:30 Uhr – 12:00 Uhr 
13:30 Uhr – 17:00 Uhr 
 

 

 

 
Heilbad Heiligenstadt, 
11. Oktober 2023 
 

 

Ihr Zeichen 
 

 

Ihr Schreiben vom 
 

 

Postanschrift 
Landkreis Eichsfeld 

Friedensplatz 8 

37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

www.kreis-eic.de 

 

Bankverbindung 
Kreissparkasse Eichsfeld 

BIC: HELADEF1EIC 

IBAN: DE70 8205 7070 0200 0036 31 

 

Steuerdaten 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
DE 186 226 472 

 
* Die angegebene E-Mail-Adresse stellt keinen 

Zugang für elektronisch signierte sowie 
verschlüsselte elektronische Dokumente dar. 

 

Landkreis Eichsfeld  ·  PF 1162  ·  37301 Heilbad Heiligenstadt 

 

Stadt Leinefelde-Worbis 

vertreten durch den Bürgermeister o. V. i. A. 

Leinefelde 

Bahnhofstraße 43 

37327 Leinefelde-Worbis 

 

 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB an der Bauleitplanung 
 
Ihre Anforderung einer Stellungnahme vom 27.09.2023 zum 
Entwurf der 61. Änderung des F-Planes der    Stadt Leinefelde-
Worbis (Stand 07/2023) 
 

Durch o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Landratsamt zu 

vertretenden öffentlichen Belange berührt: 

 

1. Belange des Naturschutzes 

2. Belange der Wasserwirtschaft 

3. Belange des Immissionsschutzes 

4. Belange der Bauaufsicht – Städtebau 

5. Belange des Bodenschutzes/Altlasten 

 

Ich übergebe Ihnen als Anlagen zu diesem Schreiben die Stellung-

nahmen des Landratsamtes Eichsfeld zu diesen Belangen 1 bis 5. 

 

Darüber hinaus übersende ich Ihnen als Anlage 6 beratende Hinweise 

zum Planentwurf. 

 

Im Auftrag 

 

 

Weiß 

 

 

 

6 Anlagen 
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Anlage 1 zur Stellungnahme zum Entwurf der 61. Änderung des F-Planes der    
Stadt Leinefelde-Worbis (Stand 07/2023) 

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Naturschutz 
 
 
1.  Keine Einwände 
 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können 

  
  
 

a) Einwendungen 
 
b) Rechtsgrundlagen 
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 
 
3. X Fachliche Stellungnahme 
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können   

 
 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   
 

Durch die 61. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Leinefelde-Worbis 
wird die Ausweisung ein es Sondergebietes „Photovoltaikanlage“ im Außenbe-
reich der Ortslage von Kirchohmfeld vorbereitet.  

 
Der Änderungsbereich tangiert keine gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 
BNatSchG oder die ergänzenden besonders geschützten Biotope des § 15 
ThürNatG.  

 
Weitere Schutzgebiete bzw. Schutzobjekte des Naturschutzes sind vom Ände-
rungsbereich nicht betroffen. Lebensstätten planungsrelevanter besonders bzw. 
streng geschützter Arten oder europäischer Vogelarten sind der Unteren Natur-
schutzbehörde nicht bekannt.  

 
Der 61. Änderung des Flächennutzungsplans wird seitens der Unteren Natur-
schutzbehörde zugestimmt.  
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Anlage 2 zur Stellungnahme zum Entwurf der 61. Änderung des F-Planes der    
Stadt Leinefelde-Worbis (Stand 07/2023) 

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Wasserwirtschaft 
 
 
1. X Keine Einwände 
 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können 

  
  
 

a) Einwendungen 
 
b) Rechtsgrundlagen 
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 
 
3.  Fachliche Stellungnahme 
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können   

 
  Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   
 
 

Rechtsgrundlage 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in der 
zuletzt geltenden Fassung  
Thüringer Wassergesetz vom 28.05.2019 (GVBl. S. 74), in der zuletzt gelten-
den Fassung  
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Anlage 2 zur Stellungnahme zum Entwurf der 61. Änderung des F-Planes der 
Stadt Leinefelde-Worbis (Stand 07/2023)  

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Immissionsschutz 
 
 
1.  Keine Einwände 
 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können 

  
  
 

a) Einwendungen 
 
b) Rechtsgrundlagen 
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 
 
3. X Fachliche Stellungnahme 
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können   

 
 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   
 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung ist sicherzustellen, dass die für ei-ne 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zugeordnet wer-den, 
dass u.a. schädliche Umwelteinwirkungen auf die dem Wohnen dienen-de Ge-
biete sowie sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden 
werden (§ 50 BImSchG).  

 
Reflexionen von Photovoltaikanlagen stellen Immissionen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (§ 3 Abs. 2 BImSchG) dar. Durch (teilweise) Refle-
xionen des Sonnenlichtes von Solarmoduloberflächen können Einwirkungen mit 
hoher Leuchtdichte auftreten, die mit mehr als 105 Candela/m2 eine Absolut-
blendung bei Betroffenen auslösen kann. Von einer erheblichen Belästigung, 
und damit schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG, kann ausgegan-
gen werden, wenn die maximal mögliche astronomische Blenddauer mindes-
tens 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalender-jahr beträgt. Sofern 
diese Werte erreicht oder überschritten werden können, sind entsprechende 
Maßnahmen zu Reduzierung der Blenddauer umzusetzen.  

 
Darüber hinaus können Trafostationen in ihrem Einwirkungsbereich zu Lärm 
führen. Aus diesem Grund sind deren Standorte so zu wählen, dass eine Ge-
räuschbelästigung der Anwohner ausgeschlossen ist.  

 
Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Ortslage von Kirchohmfeld und be-
trifft vorrangig das Gelände einer ehemaligen Tierhaltungsanlage. Die nächste 
schutzwürdige Bebauung befindet sich östlich und nördlich in einem Abstand 
von ca. 180m. Die Landstraße L1012 verläuft östlich des künftigen Sonderge-
bietes, wobei die kürzeste Entfernung ca. 80m beträgt.  
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 Schreiben vom 13. Oktober 2023 

Im Zuge der weiteren Planungen ist sicherzustellen, dass eine Blendwirkung für 
die im Einwirkungsbereich befindlichen Immissionsorte sowie die Nutzer der 
Landstraße L1012 ausgeschlossen wird.  

 
Rechtsgrundlagen:  
• § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.V.m. den „Hinweisen zur 
Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)  
• § 1, § 5, § 9 Abs. 1 Nrn. 23 und 24 BauGB  
• § 1 und 15 BauNVO  
• Artikel 14 Grundgesetz (GG) – Eigentum  
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Anlage 4 zur Stellungnahme zum Entwurf der 61. Änderung des F-Planes der    
Stadt Leinefelde-Worbis (Stand 07/2023) 

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Bauaufsicht - Städtebau 
 
 
1. X Keine Einwände 
 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können 

  
  
 

a) Einwendungen 
 
b) Rechtsgrundlagen 
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 
 
3.  Fachliche Stellungnahme 
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können   

 
  Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   
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Anlage 5 zur Stellungnahme zum Entwurf der 61. Änderung des F-Planes der    
Stadt Leinefelde-Worbis (Stand 07/2023) 

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Bodenschutz/Altlasten 
 
 
1.  Keine Einwände 
 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können 

  
  
 

a) Einwendungen 
 
b) Rechtsgrundlagen 
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 
 
3. X Fachliche Stellungnahme 
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können   

 
 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   
 

Der Geltungsbereich der Planänderung gehört zum Gelände der ehemaligen 
Milchviehanlage/LPG Tierproduktion Kirchohmfeld. Dieser Altstandort wurde als 
altlast-verdächtige Fläche (ALVF) i. S. v. § 2 Abs. 6 des Gesetzes zum Schutz 
vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bun-
desbodenschutz-gesetz BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502) zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 
mit der Kennzahl 01924 (Mittelstraße AS LPG Kalteneber) im Thüringer Altlas-
teninformationssystem (THALIS) erfasst.  

 
Der Altstandort als ALVF ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt 
auf-geführt (siehe auch Kartenausschnitt S. 3 der Begründung).  
Dennoch wird nunmehr im Änderungsbereich eine entsprechende, erforderliche 
Darstellung nicht mehr vorgenommen und im Punkt 6 Kennzeichnung von Flä-

chen der Begründung behauptet, dass sich im Geltungsbereich der Planände-
rung keine im THALIS erfassten altlastverdächtigen Flächen befinden. Das ist 
falsch und zu berichtigen.  
Die bei der Unteren Bodenschutzbehörde bisher vorhandenen Kenntnisse aus 
dem Freistellungsverfahren und der Ersterfassung reichen für eine abschließen-
de altlastenfachliche Bearbeitung und Bewertung derzeit nicht aus.  
 
Wenn der Stadt oder dem Vorhabenträger relevante Unterlagen, Gutachten, 
Gefährdungsabschätzungen vorliegen, die zum begründeten Ausschluss des 
Bodenbelastungsverdachtes beitragen, dann sind diese zur Bewertung der zu-
ständigen Bodenschutzbehörde mitzuteilen.  
Wenn dem nicht der Fall ist, ist es erforderlich, die im THALIS erfasste Ver-
dachts-fläche weiterhin im Flächennutzungsplan darzustellen („Warnfunktion“). 
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 Schreiben vom 11. Oktober 2023 

Darüber hinaus ist im Flächennutzungsplan deutlich zu machen, dass bis zum 
Ausschluss der Verdachtsmomente:  
- Bei allen baulichen Aktivitäten wie Erschließungs-, Abbruch-, Baumaßnahmen 
einschließlich Umnutzung von Gebäuden bzw. Flächen auf den erfassten Alt-
lastverdachtsflächen ist die Untere Bodenschutzbehörde, vor Beginn der Aus-
führungen einzubeziehen.  

 
- Sollten sich im Rahmen der weiteren Planbearbeitung bzw. Erschließungen 
und Bauausführungen weitere Verdachtsmomente für das Vorliegen bisher 
nicht bekannter schädlicher Bodenveränderungen bzw. sonstiger Altlasten er-
geben, so sind diese im Rahmen der Mitwirkungspflicht (§ 2 Abs. 1 
ThürBodSchG) sofort dem Umweltamt des Landkreises Eichsfeld anzuzeigen, 
damit ggf. erforderlich werdende Maßnahmen eingeleitet werden können.  

 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungs-
plans erfolgen gleichzeitig im Parallelverfahren.  
Hinsichtlich der erforderlichen Umweltprüfung kann auf die Inhalte und Ergeb-
nisse der Umweltprüfung des Bebauungsplanes zurückgegriffen werden.  
Hierzu wird auf die Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde zum Be-
bauungsplanverfahren zur Berücksichtigung des Schutzgutes Boden u. a. im 
Umweltbericht verwiesen.  
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Anlage 6 zur Stellungnahme zum Entwurf der 61. Änderung des F-Planes der    
Stadt Leinefelde-Worbis (Stand 07/2023) 

 

 

Beratende Hinweise zum Planentwurf 
 

 

 Denkmalschutz 
 

Kulturdenkmale gemäß § 2 des Thüringer Gesetzes zur Pflege und zum Schutz der Kul-

turdenkmale (Thüringer Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG -) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14.04.2004 (GVBl. S. 465), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 18.12.2018 (GVBl. S. 731, 735) geändert worden ist, sind von der Planung 

nicht betroffen. 

 

Für den Geltungsbereich des o.g. Vorhabens sind keine Bodendenkmale oder archäolo-

gische Fundstellen belegt oder zu vermuten. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 16 des Thüringer Gesetzes zur Pflege und zum 

Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG -) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 14.04.2004 (GVBl. S. 465), das zuletzt durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. S. 731, 735) geändert worden ist, Zufallsfunde 

gegenüber der zuständigen Denkmalfachbehörde, hier dem Thüringischen Landesamt 

für Archäologische Denkmalpflege, anzeigepflichtig sind. Fund und Fundstelle sind im 

unveränderten Zustand zu erhalten und zu schützen. Nach § 7 Abs. 4 ThürDSchG gilt 

der Grundsatz, dass der Träger des Vorhabens als Verursacher von evtl. notwendigen 

Eingriffen die dabei entstehenden Kosten zu tragen hat. Das betrifft z. B. Ausschach-

tungsarbeiten, Trassierungen, Bergung oder auch Dokumentation. 

 

Dem Vorhaben wird seitens der unteren Denkmalschutzbehörde zugestimmt. 
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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

 
Thüringer 
Landesverwaltungsamt 
Jorge-Semprún-Platz 4 
99423 Weimar 
 
www.thueringen.de 
 
Besuchszeiten: 
Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 
 13:30-15:30 Uhr 
Freitag: 08:30-12:00 Uhr 
 
Bankverbindung: 
Landesbank 
Hessen-Thüringen (HELABA) 
IBAN: 
DE80820500003004444117 
BIC: 
HELADEFF820 

Informationen zum Umgang mit Ihren 
Daten im Thüringer Landesverwaltungs-
amt finden Sie im Internet unter: 
www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Planungs- und Ingenieurbüro KWR GmbH 
Worbis 
Nordhäuser Straße 30 - 34  
37339 Leinefelde-Worbis 
 
per E-Mail 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Anna Both, Referat 340 

Durchwahl: 
Telefon +49 (361) 57 332-1643 
Telefax +49 (361) 57 332-1602 

 
Anna.Both@ 
tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 
Kl/Sei 
 

Ihre Nachricht vom: 
27. Juli 2023 

 
Unser Zeichen: 
(bitte bei Antwort angeben) 
5090-340-4621/3677-1-
83573/2023 
 

Weimar 
25. August 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 
städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB  
 
Stellungnahme zum Vorentwurf der 61. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Leinefelde-Worbis, Landkreis Eichsfeld (Plan-
stand: Juli 2023) 
 
2 Anlagen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-
verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 
 

Belange der Raumordnung (Anlage 1) 
 
Aus Sicht des Bauplanungsrechts werden Ihnen in Anlage 2 seitens der hö-
heren Verwaltungsbehörde nach BauGB (Referat 340, Sachgebiet Bauleit-
planung) darüber hinaus Hinweise zum Vorentwurf übermittelt. Die Hinweise 
erfolgen unbeschadet der späteren Entscheidung gemäß § 6 BauGB. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. 
Olaf Hosse 
Referatsleiter 
(ohne Unterschrift, da elektronisch gezeichnet) 
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Anlage 1 zum Schreiben vom 25.08.2023 (Zeichen: 5090-340-4621/3677-1-83573/2023) 

 
 
Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raum-
ordnung 
 
 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 
o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
Die Stadt Leinefelde-Worbis beabsichtigt die 61. Änderung des wirksamen Flächennut-
zungsplans in der Gemarkung Kirchohmfeld des Ortsteils Worbis. Ziel der Planung ist 
die Schaffung von Baurecht zur Entwicklung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-
FFA).  
Im Rahmen der Siedlungsentwicklung sind die Vorgaben des Landesentwicklungspro-
gramms Thüringen 2025 (LEP, GVBl 6/2014 vom 04.07.2014) und des Regionalplans 
Nordthüringen (RP-NT, Bekanntgabe der Genehmigung im ThürStAnz 44/2012 vom 
29.10.2012) maßgeblich. 
Gemäß Raumnutzungskarte des RP-NT befindet sich das Plangebiet innerhalb des 
Vorbehaltsgebietes Tourismus und Erholung Eichsfeld (vgl. Grundsatz G 4-19 RP-NT). 
Eine (abwägende) Auseinandersetzung mit dieser Festlegung erfolgt in den eingereich-
ten Unterlagen nicht.  
 
Gemäß Grundsatz 5.2.9 G LEP sind großflächige Anlagen zur Nutzung von Sonnen-
energie auf baulich vorbelasteten Flächen oder auf Gebieten, die ein eingeschränktes 
Freiraumpotenzial aufweisen, umzusetzen. 
Das Areal umfasst die baulichen Anlagen der ehemaligen Milchviehanlage und ent-
spricht somit dem o.g. Grundsatz des LEP.  
 
Aufgrund der Nachnutzung einer Brachfläche, welche baulich vorgeprägt ist, bestehen 
keine grundsätzlichen raumordnerischen Bedenken gegen das Vorhaben. Die Begrün-
dung ist aber entsprechend den o.g. Hinweisen zu überarbeiten. 
Grundsätzlich sollte zudem die Ausweisung von Flächen für PV-FFA auf der Grundlage 
eines Konzeptes erfolgen, dass unter Betrachtung aller planerischen Belange die ge-
eignetsten Flächen im gesamten Gemeindegebiet ermittelt. Aufgrund der vorliegenden 
baulichen Vorbelastung ist dies jedoch keine Voraussetzung für die hier geplante Flä-
che.  
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Anlage 2 zum Schreiben vom 25.08.2023 (Zeichen: 5090-340-4621/3677-1-83573/2023) 

 
 
Beratende planungsrechtliche Hinweise der höheren Verwaltungsbehörde nach 
BauGB zum Planverfahren und Planentwurf 
 
 
A. Parallelverfahren 

Im Flächennutzungsplan ist nach § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB für das gesamte Gemeindege-
biet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bo-
dennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen 
darzustellen. Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 2 
BauGB zu entwickeln. Das ist hier nicht möglich. Im vorliegenden Fall soll die Änderung 
des Flächennutzungsplans parallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 166 „Sondergebiet Photovoltaikanlage/Energieerzeugung“ im Ortsteil Kirch-
ohmfeld erfolgen. 
 
Der fortgeltende Flächennutzungsplan der Stadt Leinefelde-Worbis aus dem Jahr 1998 
stellt für das Plangebiet eine Fläche für die Landwirtschaft dar. Der Bebauungsplan 
weicht mit seiner Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets mit der Zweckbestimmung 
„Photovoltaikanlage“ davon ab. Daher soll der Flächennutzungsplan geändert werden. 
Der Vorentwurf zum Bebauungsplan liegt dem Thüringer Landesverwaltungsamt eben-
falls zur Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB vor. Das Parallelverfahren nach § 8 
Abs. 3 S. 1 BauGB wird – soweit erkennbar – nach jetzigem Stand ordnungsgemäß 
durchgeführt. 

 
B. Gesamtkonzept für Photovoltaikanlagen 

Auch wenn sich die vorliegende Fläche im besonderen Maße für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen (PV-FFA) eignet, empfiehlt sich künftig als Grundlage ein kommuna-
les Gesamtkonzept für PV-FFA, welches auch die sonstigen Entwicklungsabsichten der 
Gemeinde darstellt. Da der Druck seitens der Vorhabenträger auf die Gemeinden weiter 
zunehmen wird, sollte die Stadt für kommende Anfragen ein solches Gesamtkonzept zur 
Verfügung haben. 
 

C. Altlastenkennzeichnung 
Im fortgeltenden Flächennutzungsplan wird der Änderungsbereich derzeit mit dem Plan-
zeichen für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich mit um-
weltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet. In der Begründung (S. 5) wird 
jedoch angegeben, dass sich derzeit keine altlastverdächtigen Flächen im Geltungsbe-
reich der Änderung befinden. Falls die Kennzeichnung nicht (mehr) korrekt ist oder die 
Altlasten im Rahmen der Abrissarbeiten entfernt werden, sollte in der Begründung darauf 
hingewiesen werden. 
 

D. Planurkunde 
Die Planzeichenerklärung sollte alle Darstellungen der Planzeichnung enthalten, insbe-
sondere jedoch die Planzeichen innerhalb des Änderungsbereiches (u.a. Kennzeichnung 
von Altlasten). 
Bei den Rechtsgrundlagen sollte zudem darauf geachtet werden, dass sie in der aktuells-
ten Fassung zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses angegeben werden. So wur-
den u.a. das BauGB zuletzt am 12.07.2023 und die BauNVO zuletzt am 03.07.2023 ge-
ändert.  
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E. Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan 
In der Begründung (S. 3) wird angegeben, dass 2021 die Gesamtfortschreibung des Flä-
chennutzungsplans beschlossen wurde. Allerdings wird in der Begründung nicht weiter 
auf den aktuellen Stand der Planung eingegangen. Die letzte Aussage wird zum Haus-
halt für das Jahr 2022 getroffen. Wie bereits in zahlreichen Stellungnahmen des Thürin-
ger Landesverwaltungsamtes mitgeteilt wurde, ist in der Begründung zu ergänzen, wie 
der derzeitige Stand der Gesamtfortschreibung aussieht. 


















